
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1928/7/27 2Ob667/28
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.07.1928

Norm

EO §231

Rechtssatz

Gegenstand der Verhandlung über den Widerspruch ist zunächst die Erörterung dessen, was die Beteiligten in

Ansehung der entscheidenden tatsächlichen Umstände behaupten.
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